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Bebauungsplanentwurf Stuttgarter Platz VII-276


ƒuﬂerung im Rahmen der Fr¸hzeitigen B¸rgerbeteiligung gem‰ﬂ BauGB ß 3(1)








Sehr geehrte Damen und Herren,








Wir wenden uns hiermit in aller Sch‰rfe gegen die in dem oben genannten B-Planentwurf impli�zierten st‰dtebaulichen Leitbilder.





Wir wollen auf der Ebene des st‰dtischen Programms beginnen. Dieses, sich in der ungerecht�fertigten Ausweisung als Kerngebiet manifestierende Programm, widerspricht in voller Breite der vorgeschriebenen Komplexit‰t der st‰dtebaulichen Entwicklung des Gebietes.





Der Bebauungsplanentwurf ist r¸ckw‰rtsgewandt und antiurban. Antiurban deshalb, weil in einen Ort mit einem st‰dtischen Programm eingegriffen wird, welches in keiner Weise die positiven Momente, wie Mischung von Wohnen und Arbeiten, st‰dtischen Freir‰umen, stabilen Wohn-strukturen, differenzierten Arbeitswelten, differenziertem Kulturleben, ˆffentliche Orte zum Ziel hat. 





Das Gegenteil ist der Fall!


Es wird ein Ort bzw. dessen Programmpotential zerstˆrt





Nun muﬂ Zerstˆrung nicht a priorie negativ sein, wenn z.B. durch gezielte Maﬂnahmen Punkte verbessert werden.


Das ist jedoch bei dem vorliegenden B-Planentwurf nicht der Fall!





Es wird bei diesem Entwurf und dem dahintersteckenden Konzept mit dem von der TRIGON ge�planten Nutzungsprogramm weder behutsam erneuert, noch kritisch rekonstruiert oder gar schˆpferisch ein Weg in die Zukunft entwickelt zu den Themen Verkehr, Energie, Funktions-mischung, Stadtleben im 21. Jahrhundert.





Es wird lediglich einer kurzfristigen Gier nach Profitmaximierung Rechnung getragen, in dem man den im ‹bermaﬂ vorhandenen Verkaufsfl‰chen, neue ¸berfl¸ssige Fl‰chen hinzuf¸gt mit einem st‰dtischen Programm, das niveaulos ist. Ebenso niveaulos wie die offizielle Argumentation, die zu suggerieren versucht, daﬂ durch Bauen st‰dtische Orte per se und Verbesserungen geschaf�fen w¸rden.


Dieser Ansatz ist falsch!								           -2-
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Nur einige Beispiele beweisen bereits das Gegenteil: Kottbusser Tor, M‰rkisches Viertel, die B¸rostadt in Hamburg!  Auch hier wurde versucht, baulich, anstatt programmatisch, Probleme zu lˆsen.  Die Folgen sind bekannt! 





Anstelle eines zukunftstr‰chtigen, nachhaltigen st‰dtischen Programms wird in dem B-Planent-wurf versucht,  eine monostrukturierte Kerngebietsnutzung auszuweisen, die zu dem generellen Grund¸bel,  auch noch r¸ckw‰rtsgewandt ist.





R¸ckw‰rtsgewandt, weil mit dieser geplanten Bebauung Fl‰chen der Stadt einer Nutzung zuge-f¸hrt werden sollen, die es a) im ausreichenden Masse gibt und die sich b) infolge der auch stati�stisch nachweisbaren Entwicklung des elektronischen Einkaufes bereits vor ihrer Errichtung ¸berholt haben.





Nun kˆnnte man ja die These vertreten, daﬂ bei Eintreten dieser Tatsache, die Fl‰chen wie hi�storisch oftmals geschehen, umnutzbar seien. 





Nur in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der generellen Qualit‰t des Standortes f¸r eine Bebauung. 


Wir glauben nicht, daﬂ wir Ihnen an dieser Stelle die negativen Standortmerkmale, wie L‰rm, Luftverschmutzung etc., auff¸hren m¸ssen. Diese sind bekannt; durch Messungen von Green-peace  u.a. auch nachweisbar.


Und genau unter diesen Aspekten hat der Standort keine Bebauungsqualit‰ten!


Die von Ihnen und anderen mit Lieb‰ugeln bedachten Baufl‰chen sind reine Abstandsfl‰chen zum Bahngel‰nde. Abstandsfl‰chen, die etwas versˆhnen mit den f¸r das st‰dtische Alltagsleben nicht ganz konfliktfreien Bahnstrecken.


Diese -erlauben Sie den Arbeitstitel - 'Abstandsfl‰chen' sind die pr‰destinierten Fl‰chen f¸r eine zukunftsgewandte Verwendung, n‰mlich und hier schlieﬂt sich in geradezu idealtypischer Weise der Kreis zum Bundesbaugesetz ß 1, den ortstypischen Ansatz zu st‰rken und ebenfalls in vˆlli�ger Konformit‰t mit dem Gesetzbuch, Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, in dem dieser Bereich beidseitig der Bahn zu einem hochwertigen st‰dtischen Freiraum weiterentwickelt wird.





Sie w¸rden bei dieser Lˆsung weiterhin in geradezu vorbildlicher Weise auch all den anderen Anforderungen des Baugesetzbuches Gen¸ge tun kˆnnen, in dem Sie durch eine solche Planung dazu beitragen, gesunde Wohn- und Arbeitsverh‰ltnisse zu schaffen und auch einer einseitigen Bevˆlkerungsstruktur entgegentreten, da ausreichend st‰dtischer Freiraum auch den Bed¸rfnis-sen der Familien entgegenkommt.





Im Kontext mit dem zu verbessernden ÷PNV-Konzept, z.B. durch Modernisierung des bestehen�den Bahnhofsgeb‰udes mit einem noch zu konzipierenden ‹bergang ¸ber die Straﬂe, w¸rde ein st‰dtischer ˆffentlicher Raum entstehen kˆnnen, welcher der Kommunikation der Stadtb¸rger dienen kann. 


Wie ˆffentliche Pl‰tze als Initialz¸ndungen f¸r Stadtteile wirken kˆnnen, zeigen Beispiele z.B. aus Barcelona.





Wesentlich bei dieser Anregung, ist der Gedanke, daﬂ st‰dtischer Raum f¸r den Stadtb¸rger auch Zweckfreiheit bedeuten muﬂ. Dies ist bei dem hinter dem B-Plan stehenden Entwurf der TRIGON-Gruppe nicht der Fall. Der Raum wird privatisiert und im wesentlichen auf eine st‰dti�sche Funktion beschr‰nkt: das Einkaufen.


Das aber ist zu wenig, will man wiederum dem Baugesetzbuch Gen¸ge tun und die sozialen und kulturellen Bed¸rfnisse der St‰dter ber¸cksichtigen.





Sicherlich kann man diesen Aspekt nicht bei jedem Bauvorhaben ber¸cksichtigen. Aber beim Stuttgarter Platz handelt es sich um einen st‰dtischen Raum, der grˆﬂer als der Rote Platz in Moskau ist.


Denn vergessen wir nicht: Der B-Plan behandelt unter dem Namen des Stuttgarter Platz den ge�samten Bereich auf beiden Seiten der Bahn. Und genau das ist ja auch richtig! 


Wird doch der Raum tats‰chlich determiniert durch die beiden Fassaden oder W‰nde nˆrdlich und s¸dlich der Bahn.								          -3-
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Nur gerade unter diesem Aspekt ist der B-Planentwurf falsch und die Begr¸ndung zu der Stellung der Baukˆrper ebenso!





Das Bahngel‰nde wird begrenzt durch zwei eigenst‰ndige ˆrtliche Bereiche, die in sich geschlos-sen sind und  ihre Pr‰gung durch gr¸nderzeitliche Strukturen erfahren.


Das Bahngel‰nde liegt als abgeschlossenes, eigenst‰ndiges st‰dtebauliches Gebilde dazwi�schen.


Eine Bebauung hat es nie gegeben! Aus gutem Grund - denn wie ausgef¸hrt, fehlen f¸r eine bauliche Nutzung aufgrund von L‰rm, Elektrosmog etc. positive Standortmerkmale.





Und genau hier liegt auch ein weiterer Fehler des generellen st‰dtebaulichen Leitbildes.


Die groﬂen europ‰ischen St‰dte liefern den Beweis. Die gr¸nderzeitlichen Stadtstrukturen und deren Lebensqualit‰t liegt generell in der Dialektik von Bebautem und Unbebautem, im Span-nungsfeld von Enge und Weite. 


Der Stuttgarter Platz bietet genau dieses r‰umliche Potential als Gegensatz zu den dicht bebau�ten Gr¸nderzeitquartieren.





Die im B-Planentwurf angedachte Lˆsung negiert den Stadtraum, in dem sie den groﬂartigen Raum mit seinen Hausfassaden am Stuttgarter Platz und  der Gervinusstraﬂe als r‰umliche Begrenzungen in seiner Grundqualit‰t nicht erkennt. Die Qualit‰t des Himmels ¸ber Berlin, der als filmischer Exportschlager die Stadt identifiziert, wird genauso vernachl‰ssigt, wie man bisher die Lage Berlins am Wasser vernachl‰ssigte.


Die durch die Eisenbahntrassen durch Berlin f¸hrenden 'Achsen' haben stadtpr‰genden Charakter. Berlin ist eine Eisenbahnstadt. Im positiven Sinne! Vergleiche dazu Einfahren mit der Bahn in andere St‰dte. 





Die im wahrsten Sinne einseitige Betrachtung der st‰dtebaulichen Lˆsung ist daher bereits im Ansatz falsch. Der Raum des Stuttgarter Platzes, Stuttgarter Platz im Sinne des B-Plans, darf nicht durch eine einseitige Bebauung weiter zerschnitten werden. 





In einem B-Planentwurf muﬂ der ÷PNV als zukunftstr‰chtiges Transportwesen in der Stadt the�matisiert werden. Dies ist bisher nicht geschehen! 


Auch hier ist wieder das Gegenteil der Fall, indem der Transport als groﬂe st‰dtische Aufgabe in seiner baulichen Auspr‰gung zur Substruktur eines mittelm‰ﬂigen Hotels verkommt. Im Bereich der Wilmersdorfer Straﬂe sogar so ausgelegt ist, daﬂ die erwarteten Umsteigerzahlen von 70.000 durch ein Nadelˆhr gehen m¸ssen oder anders formuliert: der zur Verf¸gung gestellte Raum ist einfach zu klein.


Die Planung ist an dieser Stelle in sich selber unschl¸ssig.


Der Bahnhof erh‰lt bei der Planung nur noch Durchgangsrechte! Wie sollen diese Dinge geregelt werden? Welche Kosten entstehen? Welche rechtlichen Einschr‰nkungen f¸r den Benutzer? 





In diesem Zusammenhang muﬂ die Frage  nach der Verpflichtung der ˆffentlichen Hand und dem sparsamen Umgang mit den Mitteln gestellt werden! 


Zur Erreichung einer fragw¸rdigen Verbesserung der Umsteigesituation (1 Minute weniger, Regionalbahnhof nicht angebunden, wohnungsnaher Eingang geschlossen, alter Baumbestand vernichtet, Klima verschlechtert) verkauft das Land Berlin ein Grundst¸ck oder beabsichtigt gar, zu tauschen gegen im Sinne des Bodenwertes minderwertiges Land, und bezahlt bereits jetzt nach der ersten vorsichtigen Kostensch‰tzung 4 Millionen f¸r die Maﬂnahme einer unzul‰ngli�chen Planung.


Warum? Warum wird dieses Geld nicht zur Verbesserung des Platzes eingesetzt. Das Grund-st¸ck kˆnnte dann weiterhin Berlin gehˆren. Unabh‰ngig davon stellt sich die Frage, warum wird bei einem Verkauf kein Preis verlangt, der dem Gebiet entspricht. 


Man versucht doch in dem B-Planentwurf ein Kerngebiet auszuweisen!  Das hat seinen Preis!





Entwurfsimmanent sind die verkehrlichen Auswirkungen der Planung in gar keiner Weise gelˆst. Die mit dem Entwurf einhergehende Belastung des Gebietes durch zus‰tzlichen Verkehr w¸rde die Wohnfunktion auf das St‰rkste belasten, so daﬂ davon auszugehen ist, daﬂ der mobile Teil der Bevˆlkerung den Bereich verlassen wird. Erste Bewegungen in dieser Richtung sind schon zu verzeichnen. 									           -4-
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Der jetzige Entwurf impliziert eine verkehrliche Lˆsung (Verkehrsaufkommen durch die Konzen-tration sowohl des ˆffentliches als auch des privaten Verkehrs), der dem Ziel einer B¸rgerstadt entgegensteht, weil sie das Wohnen vertreiben wird. 


Wie sind die Steuerverluste f¸r das Land Berlin ber¸cksichtigt?





Der jetzige Entwurf ist wie eingangs erw‰hnt antiurban, indem er den groﬂartigen ˆffentlichen Raum Stuttgarter Platz privatisiert und damit das notwendige Gegensatzpaar von Privat und ÷ffentlich negiert - ebenso wie die Einsicht in die Notwendigkeit von Leere und Dichte, in dem er die Stadtnotwendigkeit von engen nutzungsdeterminierten R‰umen und Freir‰umen vernachl‰s�sigt.


Der Entwurf ist antiurban und damit nicht ortsgerecht, weil er kulturell impulslos ist. 





Wir fordern deshalb, folgende Punkte bei der weiteren Bearbeitung des B-Planentwurfes einzu�arbeiten:





1. 	einen uneingeschr‰nkt ˆffentlichen Stadtplatz mit notwendiger Biomasse f¸r das 	Stadtklima;


2. 	einen himmelumspannenden Raum als dialektische Erg‰nzung der st‰dtischen Dichte!


3. 	Eine zukunftsweisende, kostensparende Verkehrslˆsung mit der eindeutigen Priorit‰t auf 	den  ÷PNV als Teil einer modernen Stadtkrone!


4. 	Raum f¸r Kinder und Jugendliche!


5. 	Ein st‰dtisches Programm, das kulturelle Impulse bringt!


6. 	Wohnumfeldbedingungen, die Wohnen ermˆglichen.


7. 	Sparsamer Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit von Bauform und Programm!


8. 	Aussetzen des B-Planverfahrens bis ein stadtvertr‰gliches Programm in Zusammenarbeit 	mit den B¸rgern entstanden ist.





Im ¸brigen kritisieren wir das bisherige Verfahren und sehen den ß 3 (1) Baugesetzbuch sowohl in der Informationspolitik als auch in dem Mangel an grundlegenden Planungsalternativen nicht eingehalten. Bitte holen Sie das nach!








Mit freundlichen Gr¸ﬂen





















































Dd. BI Stuttgarter Platz




















































































































































































































